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Prüfungsordnung für das Weiterbildungsangebot mit Zertifikat 

„Grow4Digital“ 

der Technischen Hochschule Deggendorf vom 

Vom 15. März 2019 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 2 Satz 2, 58 Abs. 1, 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (BayRS 2210-1-1-K), zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 533), erlässt 
die Technische Hochschule Deggendorf folgende Satzung:  
 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungsordnung 

 
Zwischen der TH Deggendorf, der Universität Regensburg, der OTH Regensburg 
und der OTH Amberg-Weiden wurde eine Kooperation beschlossen, um u.a. die 
zukunftsweisende und marktgerechte Zertifikatsausbildung „Grow4Digital“ anzu-
bieten. Die Zertifikatsausbildung „Grow4Digital“ kann an jeder der genannten 
Organisationen durchgeführt werden, wobei einzelne Lehreinheiten, jeweils bei 
einem anderen Partner absolviert werden können, was zur Anrechenbarkeit auf 
den Zertifikatslehrgang führt. Die Kombination der Vermittlung von theoretischen 
Inhalten und konkreter Anwendung in der Praxis soll ein wesentliches Merkmal 
dieser Zertifikatsausbildung sein. Vorrangiges Ziel ist die Vermittlung von tech-
nologischen und unternehmerischen Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung. 
Studierende sollen fit für den digitalen Wandel gemacht werden, insbesondere in 
den Schwerpunkten Unternehmensgründung, Digitalisierung und Innovation. 
 
 

§ 2 
Ausbildungsangebot 

 
(1) 1Das studienbegleitende Weiterbildungsangebot „Grow4Digital“ ist modular 

aufgebaut. 2Die einzelnen Module orientieren sich inhaltlich an den vier fol-
genden Themenkomplexen und vermittelt dabei relevante Schlüsselqualifi-
kationen 
 
• Digitale Technologien 

Technologische Fachkompetenz 
 

• Innovation und Digitalisierung 
Technologiebasierte F&E-Methodenkompetenz 
 

• Gründung und Wachstum 
Unternehmerische Fach- und Methodenkompetenz 
 

• Ich-Entwicklung 
Selbst-, Team- und Sozialkompetenzen 
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3 Die einzelnen Module sind mit ihren Inhalten, ihrem zeitlichen Umfang, der 
Art der Lehrveranstaltung und den Prüfungen in der Anlage 1 zu dieser Prü-
fungsordnung festgelegt. 

 
(2) Für eine erfolgreiche Teilnahme am Zertifikatskurs Grow4Digital ist es er-

forderlich mindestens 24 ECTS zu erreichen. Aus jedem der vier Themen-
komplexe sind dabei mindestens 3 ECTS zu erbringen. Weiterhin gibt es die 
Möglichkeit ein großes Zertifikat zu erhalten. Hierfür ist eine Projektarbeit 
notwendig. 

 
(3) Neben den Grow4Digital-Kursen an der TH Deggendorf können auch Kurse 

aus dem Grow4Digital-Angebot der Verbundhochschulen OTH und Universi-
tät Regensburg und OTH Amberg-Weiden belegt werden. Erfolgreich absol-
vierte Module können anschließend auf die Module des Zertifikatskurses an-
gerechnet werden. 

 
(4) Die Fakultät EMI (Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik) der Tech-

nischen Hochschule Deggendorf erstellt zur Sicherstellung des Weiterbil-
dungsangebotes und zur Information der Teilnehmer einen Studienplan, aus 
dem sich das Fächerangebot für die notwendigen Module ergibt. 

 
(5) Die Weiterbildung richtet sich an Studierende, die den Digitalen Wandel ak-

tiv mitgestalten möchten und dadurch Kenntnisse in den Bereichen Digitali-
sierung und Entrepreneurship sammeln möchten. 

 
 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
An diesem studienbegleitenden Weiterbildungsangebot können Studierende teil-
nehmen, die an einer der kooperierenden Hochschulen/Universitäten ordentlich 
immatrikuliert sind. 
 
 

§ 4 
Bewertung von Prüfungen 

 
Das studienbegleitende Weiterbildungsangebot ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn alle Modulprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ bewer-
tet wurden. 
 
Teilnehmer, die alle Prüfungen in den jeweiligen Modulen mindestens mit der No-
te „ausreichend“ abgeschlossen haben, erhalten das Zertifikat „Grow4Digital“. 
 
Als Bewertungsmaßstäbe gelten die Lernziele und Zielkompetenzen (gemäß der 
Modulbeschreibungen). 
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§ 5 
Ergebnis und Zertifikat 

 
(1)  Die Prüfungen werden mit folgenden Notenwerten und Noten bewertet: 
 

von 1,0 bis 1,5   sehr gut 
von 1,6 bis 2,5   gut 
von 2,6 bis 3,5   befriedigend 
von 3,6 bis 4,0   ausreichend 
über 4,0    nicht ausreichend. 

 
Der Notenwert wird der Note in einem Klammerzusatz angefügt. 

 
(2) Bei erfolgreicher Absolvierung des gesamten Weiterbildungsangebotes wird 

ein Zertifikat „Grow4Digital“ nach dem Muster (Anlage 2) erstellt. 
 
 

§ 6 
Wiederholung 

 
Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal wiederholt werden. Es gelten hier-
für die Regelungen in der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hoch-
schule Deggendorf sowie der Rahmenprüfungsordnung. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 15. März 2019 in Kraft. 
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Anlage 1 
 
Modulübersicht 
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Anlage 2 
 

  
T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  D e g g e n d o r f  

Zertifikat 
 
 

Herr/Frau 
 

xxx 

hat an dem Weiterbildungsangebot der  
Technischen Hochschule Deggendorf  

teilgenommen und den Zertifikatskurs 
 

 

Grow4Digital 
 

mit der Gesamtnote X – (Notenwert x,x) erfolgreich absolviert. 
 
Die Gesamtnote setzt sich aus folgenden Modulen zusammen: 
 

• Digitale Technologien          
• Innovation und Digitalisierung          
• Gründung und Wachstum          
• Ich-Entwicklung 
• Optional: Projektarbeit Gründung und Innovation      

   
        
 

Der Zertifikatskurs „Grow4Digital“ umfasst 24 bzw. 30 ECTS-
Punkte. 

 
Deggendorf, den xx. Monat 2019        
      
   
 
Prof. Dr. Thomas Geiß     Prof. Dr. xx 
Lehrgangsleitung       Vorsitzender Prüfungskommission  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Deggendorf vom 
23.01.2019, und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Vize-Präsidenten der Technischen 
Hochschule Deggendorf vom 15.03.2019. 

 
 
 
gez. 
Prof. Waldemar Berg 
Vize-Präsident  

Die Prüfungsordnung wurde am 15.03.2019 in der Technischen Hochschule Deggendorf niederge-
legt. Die Niederlegung wurde am 15.03.2019 durch Aushang bekannt gegeben. Tag der Bekannt-
machung ist daher der 15.03.2019. 
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